
Haushaltssatzung des Landkreises Göppingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 
48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 12.12.2025 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 456.554.079 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von ^59 214 741 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -2.660.662 €

1 -4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von q

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von q £

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von q £

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von , -2.660.662 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von 4ö4.öyö.döy e

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von “

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 11.068.898 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.808.563 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -47.263.703 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -21.455.140 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -10.386.242 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 21.121.792 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

2.11 Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-10.735.550 €

10.386.242 €

0€



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

43.621.792 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird
festgesetzt auf 20.320.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000.000 €

§ 5 Hebesatz

Der Umlagesatz für die Kreisumiage wird auf 36,0 v.H. der Steuerkraftsumme der 
Gemeinden des Landkreises Göppingen festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Göppingen, den 12.12.2025 Der Vorsitze ŝKreistags

Markus Möller 
Landrat



     240dpi 24bit Kodak i4250   1-07820_ospersonal_-MITARBEITER-_1.pdf  ERFOLGREICH 10 IDENTISCH IDENTISCH

